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A. BEKANNTMACHUNGEN DES LANDKREISES 
 
 
B. BEKANNTMACHUNGEN DER GEMEINDEN, SAMTGEMEINDEN, GEMEINDEFREIEN BEZIRKE UND 

ZWECKVERBÄNDE 
 
Gemeinde Nienhagen, Bebauungsplan Nr. 5 „Nienhorst“, 3. Änderung 
 
Amtliche Bekanntmachungen der Gemeinde Nienhagen 
 
Bebauungsplan Nr. 5 „Nienhorst“, 3. Änderung 
 

Aufstellungsbeschluss 
Beteiligung der Öffentlichkeit gemäß § 3 Abs. 1 BauGB 
 
Der Verwaltungsausschuss der Gemeinde Nienhagen hat in seiner Sitzung vom 28. August 2018 die Aufstellung des 
Bebauungsplan Nr. 5 „Nienhorst“, 3. Änderung beschlossen. 
 
Der Aufstellungsbeschluss wird hiermit gemäß § 2 Abs. 1 des Baugesetzbuches (BauGB) Baugesetzbuch in der Fas-
sung der Bekanntmachung vom 3. November 2017 (BGBl. I S. 3634) bekannt gemacht. 
 
Der Geltungsbereich des Bebauungsplan Nr. 5 „Nienhorst“, 3. Änderung ist in der nachfolgenden Planskizze darge-
stellt: 
 

 
 
Ziel und Zweck der Planung 
 

Der Bebauungsplan Nr. 5 „Nienhorst“, 3. Änderung ist seit dem 25.03.1966 wirksam. Ziel des Bebauungsplanes war 
es, den Ortsteil Nienhorst in seiner Struktur zu erhalten und planungsrechtlich zu sichern. Hierfür wurde der Siedlungs-
bereich im Wesentlichen als allgemeines Wohngebiet festgesetzt. Inzwischen wurden 2 Änderungen durchgeführt. Mit 
der 2. Änderung wurde im östlichen Geltungsbereich bereits das Baufenster vergrößert, um die Bebaubarkeit der 



Amtsblatt für den Landkreis Celle Nr. 149 vom 27.12.2022 

- 1157 - 

Grundstücke zu erhöhen. Mit einer 3. Änderung des Bebauungsplanes Nr. 5 „Nienhorst“, 3. Änderung sollen nun wei-
tere Nachverdichtungen im Geltungsbereich ermöglicht werden. Damit soll dem Bedarf an zusätzlichen Wohngebäu-
den bzw. deren Erweiterung nachgekommen werden. 
 
Gemäß § 3 Abs. 1 BauGB können die allgemeinen Ziele und Zwecke der Planung in der Zeit 
 
vom 27. Dezember 2022 bis einschließlich 17. Januar 2023 
 
in der Bauabteilung der Samtgemeinde Wathlingen, 1. OG, Am Schmiedeberg 1, 29339 Wathlingen, während der 
Dienststunden  
 
Montag – Freitag  08.00 - 12.00 Uhr 
Dienstag  14.00 - 16.00 Uhr 
Donnerstag   14.00 - 17.30 Uhr 
oder nach Vereinbarung 
 
von jedermann eingesehen werden. Auf Verlangen wird über deren Inhalt Auskunft erteilt. Die Unterlagen sind ebenfalls 
auf der Homepage der Samtgemeinde Wathlingen  https://www.wathlingen.de einsehbar.  
 
Aus Gründen des Infektionsschutzes wird vor dem Betreten des Rathauses um eine Terminabsprache gebe-
ten (05144-491/74), das Rathaus ist jedoch geöffnet. Im Rathaus ist das Tragen einer Mund- / Nasenbede-
ckung erforderlich. 
 
Die Festsetzungen hinsichtlich Natur und Landschaft werden im Umweltbericht erläutert. Dieser wird zurzeit erstellt. 
 
Der Bebauungsplanentwurf mit Begründung und schalltechnischer Untersuchung kann von jedermann eingesehen 
werden. Anregungen können während der Auslegungsfrist schriftlich oder während der Sprechzeiten zur Niederschrift 
vorgebracht werden. 
 
Gemeinde Nienhagen 
 
Wathlingen, 23. Dezember 2022 
 
gez. 
Jörg Makel L.S 
Bürgermeister 
 

- - - 
 
Gemeinde Südheide, Satzung über die Erhebung von Gebühren für Dienst- und Sachleistungen der Freiwilligen Feu-
erwehr der Gemeinde Südheide außerhalb der unentgeltlich zu erfüllenden Pflichtaufgaben 
 
Aufgrund des § 10 des Niedersächsischen Kommunalverfassungsgesetzes (NKomVG), des § 29 des Niedersächsi-
schen Gesetzes über den Brandschutz und die Hilfeleistung der Feuerwehr (Niedersächsisches Brandschutzgesetz – 
NBrandSchG) und der §§ 2, 4 und 5 des Niedersächsischen Kommunalabgabengesetzes (NKAG) in den jeweils gülti-
gen Fassungen hat der Rat der Gemeinde Südheide in seiner Sitzung am 19.12.2022 folgende Satzung beschlossen: 
 
§ 1 
Allgemeines 
 
Für Einsätze und Leistungen der Feuerwehr außerhalb der unentgeltlich zu erfüllenden Pflichtaufgaben werden Ge-
bühren nach § 29 Abs. 2 und 3 NBrandSchG nach Maßgabe dieser Satzung erhoben. Die öffentliche Einrichtung der 
Feuerwehr der Gemeinde Südheide wird durch die Feuerwehrsatzung vom 17.03.2015 festgelegt.  
 
§ 2 
Gebührenpflichtige Einsätze und Leistungen der Feuerwehr 
 
(1)  Nach § 29 Abs. 2 Nr. 1 – 6 NBrandSchG werden Gebühren und Auslagen von den Verpflichteten erhoben 
 

1. für Einsätze nach § 29 Absatz 1 NBrandSchG,  
 

a) die verursacht worden sind durch vorsätzliches oder grob fahrlässiges     
 Handeln oder  
b) bei denen eine Gefährdungshaftung besteht, insbesondere  
 

aa) durch den Betrieb von Kraftfahrzeugen oder von Anhängern, die  
      dazu bestimmt sind, von einem Kraftfahrzeug mitgeführt zu wer-    
      den, von Luft- oder Wasserfahrzeugen oder von Schienenbahnen,    
      außer in Fällen höherer Gewalt, oder  

https://www.wathlingen.de/


Amtsblatt für den Landkreis Celle Nr. 149 vom 27.12.2022 

- 1158 - 

bb) durch die Beförderung von oder den sonstigen Umgang mit Ge- 
      fahrstoffen für gewerbliche oder militärische Zwecke, außer in Fäl- 
      len höherer Gewalt,  
 

2. für Einsätze, die von einem in einem Kraftfahrzeug eingebauten System zur  
 Absetzung eines automatischen Notrufes oder zur automatischen Übertragung  
 einer Notfallmeldung verursacht wurden und bei denen weder ein Brand oder ein  
 Naturereignis vorgelegen hat noch eine Hilfeleistung zur Rettung eines Menschen  
 aus akuter Lebensgefahr notwendig war,  
3. für Einsätze, die durch das Auslösen einer Brandmeldeanlage verursacht wurden,  
 ohne dass ein Brand vorgelegen hat,  
4. für die Stellung einer Brandsicherheitswache (§ 26 NBrandSchG),  
5. für andere als die in Absatz 1 genannten Einsätze, die dem abwehrenden  
    Brandschutz oder der Hilfeleistung dienen, und  
6. für freiwillige Einsätze und Leistungen. 

 
Zu den freiwilligen Einsätzen und Leistungen nach Nr. 6 gehören insbesondere:  

 
a) Beseitigung von Ölschäden und sonstigen umweltgefährdenden oder gefährlichen Stoffen,  
b)  Türöffnung bei Gebäuden, Wohnungen, Aufzügen etc., 
c)  zeitweise Überlassung von Fahrzeugen, Lösch-, Rettungs-, Beleuchtungs- und sonstigen Hilfsgerä-

ten,  
 

d)  Einfangen von Tieren,  
e)  Auspumpen von Räumen, z.B. Kellern,  
f)  Mitwirkung bei Räum- und Aufräumarbeiten,  
g)  Absicherung von Gebäuden und Gebäudeteilen,  
h)  Gestellung von Feuerwehrkräften und evtl. weiterem technischen Gerät in anderen Fällen.  

 
(2)  Gebühren für nach § 29 Abs. 1 NBrandSchG unentgeltliche Einsätze werden bei einer Brandbekämpfung oder 

Hilfeleistung in einem Gewerbe- oder Industriebetrieb für eingesetzte Sonderlöschmittel oder Sondereinsatz-
mittel und ihre Entsorgung erhoben. Gleiches gilt für die Entsorgung bei einer Brandbekämpfung in einem 
Gewerbe- oder Industriebetrieb mit Schadstoffen belastetes Löschwasser. Sofern in den Fällen der Sätze 1 
und 2 für die Gemeinde Kosten Dritter anfallen, werden diese als Auslagen erhoben.  

 
(3)  Soweit für Einsätze und Leistungen nach Abs. 1 Kostenersatz nach § 30 Abs. 1 Satz 2 NBrandSchG zu leisten 

ist, werden diese neben der Gebühr als Auslagen nach § 4 NKAG i.V.m. § 13 Niedersächsisches Verwal-
tungskostengesetz (NVwKostG) erhoben.  

 
§ 3 
Gebührenschuldner 
 
(1)  Die Gebührenschuldnerin bzw. der Gebührenschuldner bestimmt sich bei Einsätzen, die durch eine Brand-

meldeanlage ausgelöst wurden, ohne dass ein Brand vorgelegen hat, nach § 29 Abs. 4 Satz 1 Nr. 1 NBrand-
SchG. Satz 1 gilt für Brandsicherheitswachen und Anlagenbetreiber gem. § 29 Abs. 4 Satz 1 Nrn. 2 und 3 
NBrandSchG entsprechend. Im Übrigen bestimmt sich bei Einsätzen und Leistungen nach § 2 dieser Satzung 
die Gebührenschuldnerin bzw. der Gebührenschuldner nach § 29 Abs. 4 Satz 2 NBrandSchG. 

 
(2)  Personen, die nebeneinander dieselbe Gebühr schulden, sind Gesamtschuldner.  
 
§ 4 
Gebührentarif und –höhe 
 
(1)  Gebühren werden nach Maßgabe des als Anlage beigefügten Gebührentarifes erhoben. Die Anlage ist Be-

standteil der Satzung. Soweit Leistungen der Umsatzsteuer unterliegen, tritt zu den im Gebühren-tarif festge-
setzten Gebühren die Umsatzsteuer in der im Umsatzsteuergesetz jeweils festgelegten Höhe hinzu.  

(2) Bei der Berechnung gilt, sofern nicht feste Beträge festgelegt sind, jede angefangene halbe Stunde erst ab 
der 5. Minute als halbe Stunde und volle Stunden gelten erst ab der 35. Minute als volle Stunden. Als Min-
destbetrag wird die Gebühr für eine halbe Stunde erhoben. Maßgeblich für die Gebührenberechnung ist der 
Zeitraum vom Ausrücken der Feuerwehr aus dem Feuerwehrhaus zum Einsatz bis zum Einrücken nach Ein-
satzende. 

(3)  Die Gebühr wird bei offensichtlich unnötig hohem Einsatz an Personal, Fahrzeugen und Geräten auf der 
Grundlage der für die Leistungserbringung erforderlichen Einsatzkosten berechnet. 

 
§ 5 
Entstehen der Gebührenpflicht und –schuld 
 
(1)  Die Gebührenpflicht entsteht mit dem Ausrücken der Feuerwehr aus dem Feuerwehrhaus bzw. mit der Über-

lassung der Geräte / Verbrauchsmaterialien / verbindlichen Anmeldung. Dies gilt auch dann, wenn nach dem 
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Ausrücken von Feuerwehrkräften der Gebührenpflichtige auf die Leistung verzichtet oder sonstige Umstände 
die Leistung unmöglich machen, soweit die Unmöglichkeit nicht von Angehörigen der Feuerwehr zu vertreten 
ist.  

 
(2)  Die Gebührenschuld entsteht nach Ende der Leistung mit dem Einrücken der Feuerwehr in das Feuerwehr-

haus bzw. mit der Rückgabe der Geräte.  
 
§ 6 
Veranlagung, Fälligkeit und Beitreibung 
 
(1)  Die Gebühr wird durch Bescheid festgesetzt und ist einen Monat nach Bekanntgabe fällig, wenn nicht ein 

späterer Zeitpunkt bestimmt wird.  
(2)  Abschläge auf die endgültig zu erwartende Gebührenschuld können im Einzelfall vor der Leistungserbringung 

gefordert werden. Die Höhe des Abschlags bemisst sich nach der im Einzelfall in Anspruch zu nehmenden 
Leistung, hilfsweise nach der Inanspruchnahme in vergleichbaren Fällen.  

(3)  Die Gebühr wird im Verwaltungszwangsverfahren nach dem Niedersächsischen Verwaltungsvollstreckungs-
gesetz vollstreckt.  

 
§ 7 
Haftung 
 
Die Gemeinde Südheide haftet nicht für Personen- und Sachschäden, die durch die Benutzung von zeitweise überlas-
senen Fahrzeugen oder Geräten entstehen, wenn und soweit die Angehörigen der Feuerwehr diese nicht selbst be-
dienen. 
 
§ 8 
Inkrafttreten 
 
(1) Diese Satzung tritt am 01.01.2023 in Kraft.  
 
(2) Am gleichen Tage tritt die bisherige Satzung Gemeinde Südheide über Feuerwehrgebühren vom 18.12.2019 außer 
Kraft.  
 
 
 
Gemeinde Südheide, den 19.12.2022 
gez. 
Katharina Ebeling 
Bürgermeisterin 
 
Anlage:  
Gebührentarif 
 
Gebührentarif  
 
 
       Je angefangene Je angefangene 
       halbe Stunde  Stunde 
 
1. Personaleinsatz 
 
1.1 Personal der Freiwilligen Feuerwehr 
1.1.1 Grundbetrag pro Person und Einsatzstunde       25,00 €   50,00 € 
2. Einsatz von Fahrzeugen (ohne Personal) 
 
 
2.1 Mannschaftstransportwagen (MTW)   146,00 €  292,00 € 
2.2 Tragkraftspritzenfahrzeug (TSF)   119,00 €  238,00 € 
2.3 Tanklöschfahrzeug (TLF)      177,00 €  354,00 € 
2.4 Löschfahrzeuge (HLF, LF, MLF)   159,00 €  318,00 € 
2.5 Einsatzleitwagen (ELW)    155,00 €  310,00 € 
2.6 Gerätewagen-Logistik (GW-L)     227,00 €  454,00 € 
2.7 Kommandowagen       68,00 €  136,00 € 
 
3. Verbrauchsmaterialien, Entsorgung 
 
Verbrauchsmaterial aller Art und Ersatzfüllungen und –teile werden zum jeweiligen 
Tagespreis der Wiederbeschaffung berechnet. Die Entsorgung von Ölbinde-, 
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Säurebinde- sowie Schaummittel wird nach den tatsächlichen Kosten in Rechnung 
gestellt. 
 
4. Sonstiges 
 
Für einen böswilligen Fehlalarm werden die tatsächlichen Gebühren der 
Abwesenheit des eingesetzten Personals nach Ziffer 1 und der tatsächlichen 
Abwesenheit der eingesetzten Fahrzeuge nach Ziffer 2 erhoben. 
 

- - - 
 
C. BEKANNTMACHUNGEN ANDERER STELLEN 
 
 
D. SONSTIGE MITTEILUNGEN 


